
Christifideles Laici (1988) 

„Die Gläubigen, und genauer noch die Laien, stehen an der äußersten Front des Lebens 
der Kirche; die Kirche ist für sie das Lebensprinzip der menschlichen Gesellschaft. Darum 
müssen sie und gerade sie ein immer tieferes Bewußtsein gewinnen, daß sie nicht nur 
zur Kirche gehören, sondern die Kirche sind, daß heißt, die Gemeinschaft der Gläubigen 
auf Erden unter der Führung des Papstes als des gemeinsamen Hauptes und des mit 
ihm geeinten Bischofs. Sie sind die Kirche […]“ (Pius XII, AAS 38, 149) 

14. […] Die Laien sind in besonderer Weise aber dazu berufen, der Schöpfung ihren 
vollen ursprünglichen Wert zurückzuschenken. Wenn sie durch ihr von der Gnade 
getragenes Tun die Schöpfung zum Wohl der Menschen ordnen, nehmen die Laien teil 
an der Ausübung der Macht, mit der der auferstandene Jesus alle Dinge an sich zieht, 
um sie mit sich selbst dem Vater zu unterwerfen, damit Gott alles in allem sei (vgl. Joh. 
12,32; 1Kor15,28). [… ] 

Die Teilhabe der Laien am dreifachen Amt Christi  […] hat ihre erste Wurzel in der 
Taufsalbung […] 

23. Die Heilssendung der Kirche in der Welt wird nicht nur von den Amtsträgern aufgrund 
des Sakramentes des Ordo realisiert, sondern auch von allen Laien. Als Getaufte und 
aufgrund ihrer spezifischen Berufung nehmen diese in dem Maß, das einem jeden 
entspricht, am priesterlichen, prophetischen und königlichen Amt Christi teil. Darum 
müssen die Hirten die Dienste, aufgaben und Funktionen der Laien anerkennen und 
fördern. Diese haben ihre sakramentale Grundlage in Taufe und Firmung und vielfach 
auch in der Ehe. 

29. Die communio der Kirche, die schon im Tun der Einzelperson gegenwärtig und 
wirksam wird, findet einen besonderen Ausdruck im gemeinschaftlichen Tun der Laien, 
das heißt in ihrem gemeinsamen Einsatz, wenn sie mitverantwortlich am Leben und an 
der Sendung der Kirche teilnahmen. 

[…] muß das freie Vereinsrecht der Laien in der Kirche anerkannt werden. Diese Freiheit 
ist ein wirkliches und eigentliches Recht, daß sich nicht von einer Art „Zugeständnis“ der 
Autorität ableitet, sondern aus der Taufe als dem Sakrament, durch das die Laien berufen 
werden, aktiv an der communio und an der Sendung der Kirche mitzuwirken, erwächst. 
Das Konzil nimmt dazu eindeutig Stellung: „Unter Wahrung der erforderlichen 
Verbundenheit mit der kirchlichen Autorität haben die Laien das Recht, Vereinigungen zu 
gründen, zu leiten und den gegründeten beizutreten“ (AA18). 
[…] Es handelt sich um eine von der kirchlichen Autorität anerkannten und 
gewährleisteten Freiheit, die immer und nur in der communio der Kirche ausgeübt werden 
soll. Das Recht der Laien, sich zusammenzuschließen, ist also wesentlich mit dem Leben 
der communio und mit der Sendung der Kirche gegeben.. 

31. […] Von den verschiedenen Formen des Laienapostolates, die in einer besonderen 
Beziehung zur Hierarchie stehen, riefen die Synodenväter ausdrücklich verschiedenen 
Bewegungen und Vereinigungen der Katholischen Aktion in Erinnerung, in denen „die 
Laien sich auf organische und dauerhafte Weise unter der Führung des Heiligen Geistes, 
in der Gemeinschaft mit dem Bischof und mit den Priestern frei zusammenschließen, um 
ihrer Berufung entsprechend und aufgrund einer spezifischen Methode, zur Festigung der 
gesamten christlichen Gemeinschaft beizutragen, an den Pastoralprojekten und der 
Durchdringung aller Lebensbereiche mit dem Geist des Evangeliums treu und effektiv 
mitzuwirken“. (Propositio, 13) 

 


